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RS OGH 1977/4/14 6Ob594/77
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 14.04.1977

Norm

ABGB §1314

Rechtssatz

Die im § 1314 ABGB normierte Haftung dessen, der einer gefährlichen Person Aufenthalt gibt, gegenüber dem

Hausherrn und den Hausgenossen für den Ersatz des durch die gefährliche Bescha5enheit dieser Person verursachten

Schadens setzt Vorsatz des Aufnehmenden voraus, der sich zwar nicht auf die Schadenszufügung selbst, aber auf die

Gefährlichkeit der aufgenommenen Person beziehen muß.
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